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(54) Leitstand einer Druckmaschine mit einer zwischen dem Leitstand und einem Monitor 
angeordneten Normlichtquelle

(57) Die Anmeldung betrifft einen Leitstand einer
Druckmaschine, mit mindestens einem Monitor (7), ins-
besondere einem farbverbindlichen Monitor eines Soft-
proofsystems zur Visualisierung mindestens eines als
farbliche Referenz für in einem Druckprozess gedruckte
Druckexemplare dienenden Softproofs, und mit einem
mindestens eine Normlichtquelle (4) umfassenden
Normlichtsystem zur zumindest partiellen Ausleuchtung

des Leitstands, um einen von einer Raumbeleuchtung
unabhängigen visuellen Vergleich zwischen gedruckten
Druckexemplaren und einer farblichen Referenz zu er-
möglichen. Mindestens eine Normlichtquelle (4) des
Normlichtsystems ist zwischen einer Pultoberfläche (2)
des Leitstands, die der Aufnahme gedruckter Druckex-
emplare (6) dient, und dem oder jedem Monitor (7) an-
geordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Leitstand einer
Druckmaschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Als farbliche Referenz bei der Ausführung eines
Druckauftrags auf einer Druckmaschine, wie z. B. auf
einer Rollenrotationsdruckmaschine oder auf einer Bo-
gendruckmaschine, dient nach der Praxis üblicherweise
ein auf einem Farbtintenstrahldrucker angefertigtes Re-
ferenzmuster, wobei ein Drucker die auf der Druckma-
schine gedruckten Druckexemplare mit diesem Refe-
renzmuster an einem Leitstand der Druckmaschine ver-
gleicht. Solche auf einem Farbtintenstrahldrucker ge-
duckten Referenzmuster bezeichnet man auch als Hard-
copyproof. Um einen von einer Raumbeleuchtung unab-
hängigen, visuellen Vergleich zwischen den gedruckten
Druckexemplaren und dem als farbliche Referenz die-
nenden Hardcopyproof zu ermöglichen, ist dem Leit-
stand der Druckmaschine mindestens eine Normlicht-
quelle zugeordnet, mit Hilfe derer der Leitstand zumin-
dest partiell ausgeleuchtet werden kann.
[0003] Weiterhin ist es aus der Praxis bereits bekannt,
zusätzlich zu dem oder als Ersatz für das auf dem Farbt-
intenstrahldrucker angefertigte Hardcopyproof eine farb-
liche Referenz auf einem farbverbindlichen Monitor zu
visualisieren. Die Visualisierung einer farblichen Refe-
renz auf einem farbverbindlichen Monitor wird auch als
Softproof bezeichnet. Der zuverlässige visuelle Ver-
gleich zwischen den gedruckten Druckexemplaren und
einem als farbliche Referenz dienenden Softproof berei-
tet jedoch an aus der Praxis bekannten Druckmaschi-
nenleitständen Schwierigkeiten, da die Helligkeit und/
oder der Kontrast von farbverbindlichen Monitoren ein-
geschränkt ist.
[0004] Aus der DE 10 2006 038 200 A1 ist ein Leitstand
einer Druckmaschine bekannt, der mindestens einen
farbverbindlichen Monitor zur Visualisierung mindestens
eines als farbliche Referenz für in einem Druckprozess
gedruckte Druckexemplare dienenden Softproof und
mindestens eine Normlichtquelle zur zumindest partiel-
len Ausleuchtung des Leitstands umfasst. Nach der DE
10 2006 038 200 A1 ist eine von der oder jeder Norm-
lichtquelle erzeugte Leuchtstärke bzw. Leuchtintensität
veränderbar, um so die von der oder jeder Normlicht-
quelle erzeugte Leuchtstärke bzw. Leuchtintensität an
eine mit dem oder jedem farbverbindlichen Monitor er-
zielbare Helligkeit und/oder einen mit dem oder jedem
farbverbindlichen Monitor erzielbaren Kontrast in der Vi-
sualisierung des Softproof anzupassen.
[0005] Bei dem aus der DE 10 2006 038 200 A1 be-
kannten Leitstand ist die oder jede Normlichtquelle ober-
halb des farbverbindlichen Monitors positioniert. Trotz ei-
ner zwischen der oder jeder Normlichtquelle und dem
farbverbindlichen Monitor angeordneten Blende lässt
sich bei einem derartigen Leitstand nicht komplett aus-
schließen, dass die oder jede Normlichtquelle den farb-
verbindlichen Monitor mit beleuchtet. Dann, wenn von
der oder jeder Normlichtquelle emittiertes Normlicht auf

einen farbverbindlichen Monitor eines Softproofsystems
fällt, bereitet der zuverlässige Vergleich zwischen einem
als farbliche Referenz dienenden Softproof und einem
gedruckten Druckexemplar Schwierigkeiten. Ebenso be-
reit es Schwierigkeiten andere Monitore, auf die von der
oder jeder Normlichtquelle emittiertes Normlicht fällt, zu-
verlässig abzulesen.
[0006] Es besteht bedarf an einem Leitstand einer
Druckmaschine, bei welchem einerseits bedruckte
Druckexemplare mit Hilfe einer Normlichtquelle normge-
recht ausgeleuchtet werden können, bei welchem jedoch
andererseits einen Normlichtemission in Richtung auf
Monitore verhindert werden kann.
[0007] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung das Problem zugrunde einen neuartigen Leit-
stand einer Druckmaschine zu schaffen.
[0008] Dieses Problem wird durch einen Leitstand ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß ist minde-
stens eine Normlichtquelle des Normlichtsystems zwi-
schen einer Pultoberfläche des Leitstands, die der Auf-
nahme gedruckte Druckexemplare dient, und dem oder
jedem Monitor angeordnet.
[0009] Beim erfindungsgemäßen Leitstand ist minde-
stens eine Normlichtquelle des Normlichtsystems zwi-
schen einer Pultoberfläche des Leitstands und dem oder
jedem insbesondere farbverbindlichen Monitor angeord-
net. Hiermit kann einerseits eine ausreichende normge-
rechte Beleuchtung gedruckter Druckexemplare ge-
währleistet werden, andererseits wird vermieden, dass
eine signifikante Menge des Normlichts auf Monitore fällt.
Vorzugsweise ist hierzu zwischen dem oder jedem Mo-
nitor und der oder jeder Normlichtquelle eine Blende po-
sitioniert.
[0010] Eine weitere erfindungsgemäße Ausführung
sieht vor, den Monitor beweglich zu montieren und die
Normlichtquelle so anzuordnen, dass sie sich synchron
mit einer Bewegung bzw. einer Verschiebung mitbewegt.
[0011] Dabei ist es besonders vorteilhaft, den Monitor
oberhalb der Pultfläche zumindest annähernd parallel zu
dem auf der Pultfläche liegenden Exemplar auszurich-
ten, wobei die Anzeigerichtung zum Betrachtungsstand-
punkt des Bedieners hin ausgerichtet und die Normlicht-
quelle an der Rückseite des Monitors angeordnet sowie
zur Beleuchtung des Druck-Exemplars zur Pultfläche hin
ausgerichtet ist. Der Monitor "fliegt" über der Pultfläche
und dem darauf liegenden Exemplar.
[0012] Die Monitordarstellung (Softproof) und das ge-
druckte Papier-Exemplar können dadurch vorteilhaft un-
ter sehr ähnlichem Betrachtungswinkel und Betrach-
tungsabstand begutachtet und verglichen werden. Der
selbstleuchtende Monitor wird dabei vom Normlicht nicht
beleuchtet, es wird vielmehr lediglich das Druckexemplar
beleuchtet.
[0013] Die Normlichtquelle kann sehr klein und damit
leicht dimensioniert werden (Bewegbarkeit, Kosten), da
sie mit dem Monitor in den Bereich verschoben werden
kann, den der Betrachter gerade begutachten möchte.
[0014] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
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geben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand
der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1: eine schematisierte Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Leitstands einer Druckma-
schine und

Fig. 2: eine schematisierte Darstellung eines weite-
ren erfindungsgemäßen Leitstands einer
Druckmaschine.

[0015] Fig. 1 zeigt eine schematisierte Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Leitstands 1 einer Druckma-
schine, wobei der Leitstand 1 eine Pultoberfläche 2 auf-
weist, die der Aufnahme gedruckter Druckexemplare 6
dient.
[0016] Vorzugsweise ist in die Pultoberfläche 2 eine
wannenartige Vertiefung zur Aufnahme der gedruckten
Druckexemplare 6 integriert.
[0017] Der erfindungsgemäße Leitstand 1 umfasst ein
Normlichtsystem mit mindestens einer Normlichtquelle
4, um die wannenartige Vertiefung der Pultoberfläche 2
und damit in der wannenartigen Vertiefung der Pultober-
fläche 2 aufgenommene Druckexemplare 6 normgerecht
auszuleuchten. Eine Normlichtquelle verfügt über eine
Farbtemperatur von näherungsweise 5000 K und eine
Intensität von in etwa 2000 Ix. Von der oder jeder Norm-
lichtquelle 4 des Normlichtsystems imitiertes Normlicht
ist in Fig. 1 als Normlichtemission 5 visualisiert.
[0018] Neben dem Normlichtsystem mit mindestens
einer Normlichtquelle 4 verfügt der erfindungsgemäße
Leitstand weiterhin über mindestens einen Monitor, wo-
bei der in Fig. 1 dargestellte Monitor 7 als farbverbindli-
cher Monitor eines Softproofsystems ausgebildet ist. Er-
findungsgemäß ist die oder jede Normlichtquelle 4 des
Normlichtsystems zwischen der Pultoberfläche 2 und
dem oder jedem farbverbindlichen Monitor 7 des Soft-
proofsystems positioniert. Dabei ist gemäß Fig. 1 die
oder jede Normlichtquelle 4 des Normlichtsystems ober-
halb der Pultoberfläche 2 und unterhalb des oder jedes
farbverbindlichen Monitors 7 angeordnet.
[0019] Vorzugsweise ist zwischen der oder jeder
Normlichtquelle 4 des Normlichtsystems und dem oder
jedem farbverbindlichen Monitor 7 eine Blende 3 positio-
niert. Die Blende 3 wirkt einer Normlichtemission in Rich-
tung auf den oder jeden farbverbindlichen Monitor 7 so-
wie einer Normlichtemission in Richtung auf einen am
Leitstand 1 arbeitenden Betrachter 8 entgegen. Hier-
durch kann einerseits eine Blendung des Betrachters 8
durch Normlicht und andererseits der Einfall von Norm-
licht auf den oder jeden farbverbindlichen Monitor 7 ver-
hindert werden.
[0020] Die oder jede Normlichtquelle 4 des Normlicht-
systems, die zwischen der Pultoberfläche 2 und dem
oder jedem farbverbindlichen Monitor 7 positioniert ist,
ist vorzugsweise hinsichtlich ihrer Leuchtstärke bzw.

Leuchtintensität regelbar. Vorzugsweise ist die oder jede
Normlichtquelle 4 des Normlichtsystems als LED-Licht-
quelle ausgebildet, wobei das Normlichtsystem eine
asymmetrische Geometrie aufweisen kann.
[0021] Vorzugsweise ist oberhalb des in Fig. 1 darge-
stellten farbverbindlichen Monitors 7 ein weiteres Norm-
lichtsystem mit mindestens einer Normlichtquelle ange-
ordnet. In diesem Fall ist dann zwischen dem oberhalb
des farbverbindlichen Monitors 7 angeordneten Norm-
lichtsystem und dem unterhalb des farbverbindlichen
Monitors 7 angeordneten Normlichtsystem derart hin-
und her schaltbar, dass entweder das oberhalb des farb-
verbindlichen Monitors 7 angeordnete Normlichtsystem
oder das unterhalb desselben angeordnete Normlichtsy-
stem aktiv ist.
[0022] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf
Fig. 1 für den bevorzugten Anwendungsfall beschrieben
wurde, in welchem der Leitstand ein Softproofsystem mit
mindestens einem farbverbindlichen Monitor 7 umfasst,
ist die Erfindung auch bei einem Leitstand einsetzbar,
der kein Softproofsystem umfasst, bei dem also ein Mo-
nitor 7 nicht der Darstellung eines Softproof sondern viel-
mehr der Darstellung von z. B. Diagrammen oder Pro-
zessparametern dient.
[0023] Die Fig. 2 zeigt eine weitere beispielhafte Aus-
führung eines erfindungsgemäßen Leitstandes. Der
Softproofmonitor ist an einem Schwenkarm 12, der vor-
zugsweise aus zwei mit Kugelgelenken verbundenen
Gelenken besteht angeordnet. Der Schwenkarm 12 ist
vorzugsweise über ein weiteres Kugelgelenk am Leit-
stand befestigt. Damit lässt sich der Monitor 15 frei über
der Pultfläche 13 und einem dort aufliegenden Druckex-
emplar 14 positionieren. Durch ein weiteres Gelenk - vor-
zugsweise ein Kugelgelenk - ist es möglich, den Monitor
15 mit einem gewünschten Abstand zum Druckexemplar
14 parallel zur Pultoberfläche 13 auszurichten. Zum Be-
wegen des Monitors 15 ist vorzugsweise ein Haltegriff
19 vorgesehen. Die Anzeige/das Display 16 des Monitors
15 ist dabei im Wesentlichen nach oben in Richtung zum
Betrachter/Bediener 11 ausgerichtet. Da die Darstellung
des Softproofs am Monitor 15 und das von der Druck-
maschine gedruckte Exemplar 14 dabei in gleicher Aus-
richtung sehr nah beieinander liegen, kann der Betrach-
ter 11 beide unter sehr ähnlichem Betrachtungswinkel
und Betrachtungsabstand begutachten und vergleichen.
[0024] Besonders vorteilhaft ist es bei dieser Ausfüh-
rung, wenn die Normlichtquelle 17 direkt an der Rück-
seite des Displays bzw. der Anzeige des Monitors 15
angeordnet ist und die Beleuchtungsrichtung 18 zur Pul-
toberfläche 13 bzw. zum Druckexemplar 14 gerichtet ist.
Dann kann der Betrachter 11 den Monitor 15 und damit
die Beleuchtungs-/Normlichtquelle 17 synchron in einen
beliebigen Bereich des Druckexemplares 14 verschie-
ben, den er gerade begutachten/auswerten möchte. Da
die Normlichtquelle 17 bei dieser Anordnung nicht das
gesamte Druckexemplar 14 ausleuchten muss, kann sie
sehr klein und damit leicht dimensioniert werden, wo-
durch die Kosten verringert und die Beweglichkeit erhöht
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werden. Weiterhin wird durch diese vorteilhafte Anord-
nung der Normlichtquelle 17 verhindert, dass Normlicht
auf das Display des Monitors 15 fällt, sondern lediglich
das Druckexemplar 14 beleuchtet wird.
[0025] Je nach Standpunkt des Betrachters 11 und der
Position des Monitors 15 - beispielsweise bezüglich
Druckexemplare mit größerem Format - kann es vorteil-
haft sein, die Ausrichtung des Monitors etwas zu verän-
dern, um den Betrachtungswinkel für den Betrachter 11
zu verbessern. Der Monitor 15 ist in diesem Fall unter
Umständen nicht mehr genau parallel zur Pultoberfläche
13/zum Druckexemplar 14 sondern nur noch annähernd
parallel. In diesem Fall kann es vorteilhaft sein, die Norm-
lichtquelle 17 beweglich/drehbar am Monitor 15 zu befe-
stigen, um sie unabhängig von der Ausrichtung des Mo-
nitors 15 auf das Druckexemplar 14 ausrichten zu kön-
nen.
[0026] Neben der Befestigung an einem Schwenkarm
sind selbstverständlich auch andere Einrichtungen denk-
bar, die den Monitor 15 beweglich machen. Es sind bei-
spielsweise Linearführungen möglich, an welchen der
Monitor z.B. stets parallel zur Pultoberfläche ausgerich-
tet seitlich verschoben werden kann.
[0027] Weiterhin ist es gemäß der Erfindung nicht
zwingend erforderlich, die Normlichtquelle 17 direkt am
Monitor 15 anzuordnen, sondern es ist auch möglich sie
an der Bewegungseinrichtung zu befestigen.
[0028] Darüber hinaus ist es auch möglich den Monitor
mit Abstand zur Pultoberfläche in paralleler Ausrichtung
feststehend anzuordnen, wobei die Normlichtquelle vor-
zugsweise an der Rückseite des Displays mit Ausrich-
tung auf die Pultfläche angeordnet ist. Das Druckexem-
plar müsste dann entsprechend dem zu begutachtenden
Bereich unterhalb des Monitors positioniert werden.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Leitstand
2 Pultoberfläche
3 Blende
4 Normlichtquelle
5 Normlichtemission
6 Druckexemplar
7 Monitor
8 Betrachter
11 Betrachter/ Bediener
12 Schwenkarm
13 Pultoberfläche
14 Druckexemplar
15 Monitor
16 Anzeigerichtung (des Monitors)
17 Normlichtquelle
18 Beleuchtungsrichtung (der Normlichtquelle)
19 Haltegriff

Patentansprüche

1. Leitstand einer Druckmaschine, mit mindestens ei-
nem Monitor, insbesondere mindestens einem farb-
verbindlichen Monitor eines Softproofsystems zur
Visualisierung mindestens eines als farbliche Refe-
renz für in einem Druckprozess gedruckte Druckex-
emplare dienenden Softproofs, und mit einem min-
destens eine Normlichtquelle umfassenden Norm-
lichtsystem zur zumindest partiellen Ausleuchtung
des Leitstands, um einen von einer Raumbeleuch-
tung unabhängigen visuellen Vergleich zwischen
gedruckten Druckexemplaren und einer farblichen
Referenz zu ermöglichen, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens eine Normlichtquelle (4) des
Normlichtsystems zwischen einer Pultoberfläche (2)
des Leitstands, die der Aufnahme gedruckter Druck-
exemplare (6) dient, und dem oder jedem Monitor
(7) angeordnet ist.

2. Leitstand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die oder jede Normlichtquelle (4) des
Normlichtsystems zwischen der Pultoberfläche (2)
und dem oder jedem Monitor (7) angeordnet ist, so-
dass die oder jede Normlichtquelle (4) des Norm-
lichtsystems oberhalb der Pultoberfläche (2) und un-
terhalb des oder jedes Monitors (7) angeordnet ist.

3. Leitstand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der oder jeder Norm-
lichtquelle (4) des Normlichtsystems und dem oder
jedem Monitor (7) eine Blende (3) positioniert ist, wo-
bei die Blende (3) einer Normlichtemission in Rich-
tung auf den Betrachter und in Richtung auf den oder
jeden Monitor (7) entgegenwirkt.

4. Leitstand nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass eine von der oder je-
der Normlichtquelle (4) des Normlichtsystems er-
zeugte Leuchtstärke bzw. Leuchtintensität regelbar
ist.

5. Leitstand nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Pultoberfläche
(2) eine wannenartige Vertiefung zur Aufnahme ge-
druckter Druckexemplare (6) aufweist, wobei die
wannenartige Vertiefung von der oder jeder Norm-
lichtquelle (4) des Normlichtsystems ausleuchtbar
ist.

6. Leitstand nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Normlichtsystem
eine asymmetrische Geometrie aufweist.

7. Leitstand nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die oder jede Norm-
lichtquelle (4) des Normlichtsystems als LED aus-
gebildet ist.
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8. Leitstand nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass oberhalb des oder
jedes Monitors (7) ein weiteres Normlichtsystem mit
mindestens einer Normlichtquelle angeordnet ist,
und das zwischen dem oberhalb des oder jedes Mo-
nitors (7) angeordneten Normlichtsystem und dem
unterhalb des oder jedes Monitors (7) angeordneten
Normlichtsystem derart hin-und hergeschaltet wer-
den kann, dass entweder das oberhalb des oder je-
des Monitors (7) angeordnete Normlichtsystem oder
das unterhalb des oder jedes Monitors (7) angeord-
nete Normlichtsystem aktiv ist.

9. Leitstand nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Monitor (7, 15)
annähernd parallel zur Pultfläche (2, 13) mit seiner
Anzeige zum Betrachter (8, 11) hin ausgerichtet ist.

10. Leitstand nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Normlichtquelle (4, 17) an der der An-
zeige des Monitors (7, 15) abgewendeten Rückseite
angeordnet ist und die Beleuchtungsrichtung/Norm-
lichtemission (5, 18) zur Pultoberfläche (2, 13) hin
ausgerichtet ist.

11. Leitstand nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Monitor (7, 15)
beweglich angeordnet ist und mindestens eine
Normlichtquelle (4, 17) so angeordnet ist, dass sie
sich mit der Bewegung des Monitors (7, 15) mitbe-
wegt.

12. Leitstand nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Monitor (7, 15) an einem
Schwenkarm (12), mit vorzugsweise mindestens
zwei mit Kugelgelenken verbundenen Gelenken, am
Leitstand frei beweglich angeordnet ist.

7 8 



EP 2 111 988 A1

6



EP 2 111 988 A1

7



EP 2 111 988 A1

8



EP 2 111 988 A1

9



EP 2 111 988 A1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102006038200 A1 [0004] [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

